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mit Befriedigung anerkennend, dass sich die Konferenz der
Vertragsparteien im Jahr 2000 zur Überprüfung des Vertrags
über die Nichtverbreitung von Kernwaffen in ihrem
Schlussdokument verpflichtete, entschlossene Anstrengungen
zu unternehmen, um das Ziel der Universalität des Vertrags zu
erreichen, dass sie die Staaten, die noch nicht Vertragsparteien
sind, aufforderte, dem Vertrag beizutreten und damit eine ver-
bindliche völkerrechtliche Verpflichtung einzugehen, keine
Kernwaffen oder Kernsprengkörper zu erwerben und Siche-
rungsmaßnahmen der Internationalen Atomenergie-Organisa-
tion bei allen ihren nuklearen Aktivitäten zuzulassen, und dass
sie die Notwendigkeit des weltweiten Beitritts zu dem Vertrag
und der strengen Befolgung der Vertragspflichten durch alle
Parteien unterstrich284, 

unter Hinweis auf die Resolution über den Nahen Osten,
die am 11. Mai 1995 von der Konferenz der Vertragsparteien
im Jahr 1995 zur Überprüfung und Verlängerung des Vertrags
verabschiedet wurde282, worin die Konferenz mit Besorgnis
feststellte, dass es im Nahen Osten nach wie vor kerntechni-
sche Anlagen gibt, die nicht den Sicherungsmaßnahmen un-
terstellt sind, erneut erklärte, wie wichtig die rasche Verwirk-
lichung des weltweiten Beitritts zu dem Vertrag ist, und alle
Staaten im Nahen Osten aufforderte, sofern noch nicht gesche-
hen, dem Vertrag ausnahmslos möglichst bald beizutreten und
alle ihre kerntechnischen Anlagen den umfassenden Siche-
rungsmaßnahmen der Internationalen Atomenergie-Organisa-
tion zu unterstellen,

feststellend, dass Israel nach wie vor der einzige Staat im
Nahen Osten ist, der dem Vertrag noch nicht beigetreten ist,

besorgt über die Gefahr, die die Verbreitung von Kernwaf-
fen für die Sicherheit und Stabilität der Nahostregion darstellt,

betonend, wie wichtig die Ergreifung vertrauensbildender
Maßnahmen, insbesondere die Schaffung einer kernwaffen-
freien Zone im Nahen Osten, für die Festigung von Frieden
und Sicherheit in der Region und die Konsolidierung des welt-
weiten Nichtverbreitungsregimes ist,

nachdrücklich darauf hinweisend, dass alle unmittelbar
Beteiligten im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen
der Generalversammlung ernsthaft erwägen müssen, die zur
Verwirklichung des Vorschlags zur Schaffung einer kernwaf-
fenfreien Zone in der Nahostregion erforderlichen praktischen
und dringlichen Maßnahmen zu ergreifen, und zur Förderung
dieses Ziels die betreffenden Länder bittend, den Vertrag ein-
zuhalten und sich bis zur Errichtung der Zone damit einver-
standen zu erklären, ihre gesamten nuklearen Aktivitäten den
Sicherungsmaßnahmen der Internationalen Atomenergie-Or-
ganisation zu unterstellen,

feststellend, dass einhundertsechsundsiebzig Staaten, ein-
schließlich einer Reihe von Staaten in der Region, den Vertrag

über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen285 unter-
zeichnet haben,

1. begrüßt die Schlussfolgerungen in Bezug auf den Na-
hen Osten, die die Konferenz der Vertragsparteien im Jahr
2000 zur Überprüfung des Vertrags über die Nichtverbreitung
von Kernwaffen gezogen hat286;

2. bekräftigt, wie wichtig der Beitritt Israels zu dem
Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen283 und die
Unterstellung aller seiner kerntechnischen Anlagen unter die
umfassenden Sicherungsmaßnahmen der Internationalen
Atomenergie-Organisation für die Verwirklichung des Ziels
der allgemeinen Einhaltung des Vertrags im Nahen Osten ist;

3. fordert diesen Staat auf, dem Vertrag ohne weitere
Verzögerungen beizutreten und Kernwaffen weder zu entwik-
keln, zu erzeugen und zu erproben noch auf andere Weise zu
erwerben, auf den Besitz von Kernwaffen zu verzichten und
als eine wichtige vertrauensbildende Maßnahme zwischen al-
len Staaten der Region und als einen Schritt auf dem Weg zur
Festigung des Friedens und der Sicherheit seine gesamten den
Sicherungsmaßnahmen nicht unterstellten kerntechnischen
Anlagen den umfassenden Sicherungsmaßnahmen der Inter-
nationalen Atomenergie-Organisation zu unterstellen;

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

5. beschließt, den Punkt „Die Gefahr der Verbreitung
von Kernwaffen im Nahen Osten“ in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer zweiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 61/104
Verabschiedet auf der 67. Plenarsitzung am 6. Dezember 2006, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 172 Stimmen bei 2 Gegenstimmen und 4 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/400, Ziff. 9)287:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Ba-

284 Siehe 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I
(NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)), Teil I, Abschnitt “Article IX”.

285 Siehe Resolution 50/245. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1998 II
S. 1210.
286 Siehe 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I
(NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)), Teil I, Abschnitt “Article VII and
the security of non-nuclear-weapon States”, Ziff. 16.
287 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Andorra, Armenien, Australien,
Bangladesch, Belgien, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien,
Bulgarien, Chile, China, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fi-
dschi, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irak, Irland, Island, Italien,
Kanada, Kasachstan, Kenia, Kroatien, Lettland, Liberia, Liechtenstein,
Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Moldau, Monaco, Mongolei, Mon-
tenegro, Nauru, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau,
Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Rumänien, Russische Fö-
deration, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Schweden, Schweiz,
Senegal, Serbien, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafri-
ka, Thailand, Timor-Leste, Tschechische Republik, Türkei, Tuvalu,
Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigtes Königreich Großbritan-
nien und Nordirland und Zypern. 
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hamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Bhutan, Bo-
livien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Bur-
kina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Deutsch-
land, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugo-
slawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guate-
mala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Re-
publik), Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambo-
dscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Ko-
moren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik,
Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko,
Marshallinseln, Mauretanien, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Mol-
dau, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Ne-
pal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Norwegen, Oman, Österreich,
Pakistan, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Po-
len, Portugal, Republik Korea, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salo-
monen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slo-
wakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent
und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan,
Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Repu-
blik, Tunesien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Vene-
zuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik
Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zen-
tralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Demokratische Volksrepublik Korea, Vereinigte Staaten von Ame-
rika.

Enthaltungen: Indien, Kolumbien, Mauritius, Syrische Arabische Republik.

61/104. Vertrag über das umfassende Verbot von Nukle-
arversuchen

Die Generalversammlung,

erneut erklärend, dass die Einstellung der Kernwaffenver-
suchsexplosionen und aller anderen nuklearen Explosionen ei-
nen wirksamen Beitrag zur nuklearen Abrüstung und zur
Nichtverbreitung von Kernwaffen leistet, und davon über-
zeugt, dass dies ein wichtiger Schritt für die Verwirklichung
eines systematischen Prozesses ist, der zur nuklearen Abrü-
stung führt,

unter Hinweis darauf, dass der mit ihrer Resolution 50/245
vom 10. September 1996 verabschiedete Vertrag über das um-
fassende Verbot von Nuklearversuchen am 24. September
1996 zur Unterzeichnung aufgelegt wurde,

betonend, dass ein universeller und wirksam verifizierba-
rer Vertrag ein grundlegendes Rechtsinstrument auf dem Ge-
biet der nuklearen Abrüstung und der Nichtverbreitung von
Kernwaffen darstellt und dass nach zehn Jahren sein Inkraft-
treten dringender denn je ist,

erfreut, feststellen zu können, dass einhundertsechsund-
siebzig Staaten, darunter einundvierzig der für sein Inkrafttre-
ten erforderlichen vierundvierzig, den Vertrag unterzeichnet
haben, und es begrüßend, dass einhundertfünfundzwanzig
Staaten, darunter vierunddreißig der für sein Inkrafttreten er-
forderlichen vierundvierzig, davon drei Kernwaffenstaaten,
den Vertrag ratifiziert haben,

unter Hinweis auf ihre Resolution 60/95 vom 8. Dezember
2005,

unter Begrüßung der Schlusserklärung der vierten Konfe-
renz zur Erleichterung des Inkrafttretens des Vertrags über das
umfassende Verbot von Nuklearversuchen, die im Einklang
mit Artikel XIV des Vertrags vom 21. bis 23. September 2005
in New York abgehalten wurde288, und der Ministertagung der
Vertragsstaaten, die am 20. September 2006 in New York ab-
gehalten wurde,

1. betont, wie überaus wichtig und dringlich es ist, den
Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen
ohne Verzug und Vorbedingungen zu unterzeichnen und zu ra-
tifizieren, um sein baldiges Inkrafttreten zu erreichen;

2. begrüßt die Beiträge der Unterzeichnerstaaten zu der
Arbeit der Vorbereitungskommission für die Organisation des
Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen,
insbesondere zu ihren Bemühungen, sicherzustellen, dass das
Verifikationsregime des Vertrags in der Lage sein wird, den
Verifikationserfordernissen des Vertrags bei seinem Inkraft-
treten im Einklang mit Artikel IV des Vertrags gerecht zu wer-
den;

3. unterstreicht, dass die Dynamik in Richtung auf die
Fertigstellung des Verifikationsregimes aufrechterhalten wer-
den muss;

4. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, an ihren Mo-
ratorien für Kernwaffenversuchsexplosionen oder andere nu-
kleare Explosionen festzuhalten und alles zu unterlassen, was
dem Ziel und Zweck des Vertrags zuwiderlaufen könnte, wo-
bei sie betont, dass diese Maßnahmen nicht dieselbe dauerhaf-
te und rechtsverbindliche Wirkung wie das Inkrafttreten des
Vertrags haben;

5. verurteilt den von der Demokratischen Volksrepu-
blik Korea am 9. Oktober 2006 bekannt gegebenen Nuklear-
versuch und verlangt, dass die Demokratische Volksrepublik
Korea keine weiteren Nuklearversuche durchführt;

6. fordert alle Staaten, die den Vertrag noch nicht un-
terzeichnet haben, nachdrücklich auf, ihn so bald wie möglich
zu unterzeichnen und zu ratifizieren;

7. fordert alle Staaten, die den Vertrag unterzeichnet,
aber noch nicht ratifiziert haben, insbesondere diejenigen, de-
ren Ratifikation für sein Inkrafttreten notwendig ist, nach-
drücklich auf, den Ratifikationsprozess zu beschleunigen, um
seinen baldigen erfolgreichen Abschluss sicherzustellen;

8. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, sich auch wei-
terhin auf höchster politischer Ebene mit dieser Frage zu be-
fassen und, sofern sie dazu in der Lage sind, die Einhaltung des
Vertrags durch bilaterale und gemeinsame Informationspro-
gramme, Seminare und andere Mittel zu fördern;

9. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit der
Vorbereitungskommission für die Organisation des Vertrags
über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen einen Be-
richt über die Maßnahmen zu erstellen, die die Ratifikations-
staaten des Vertrags im Hinblick auf seine Universalität tref-

288 CTBT-Art.XIV/2005/6, Anhang.



II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses

199

fen, sowie darüber, wie den Staaten auf Antrag Hilfe bei den
Ratifikationsverfahren gewährt werden kann, und der Gene-
ralversammlung diesen Bericht auf ihrer zweiundsechzigsten
Tagung vorzulegen;

10. beschließt, den Punkt „Vertrag über das umfassende
Verbot von Nuklearversuchen“ in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer zweiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.




